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Allgemeine Lizenzbestimmungen (ALB)

Makler-Homepage.

Präambel
Die maklerhomepage.net GmbH bietet Versicherungsvermittlern Nutzungsrechte an ihrer Content-Management-Software

1) Geltungsbereich
Diese Lizenzbestimmungen gelten für gewerbetreibende Kunden der maklerhomepage.net GmbH, mit denen eine Lizenzverein-
barung geschlossen wird. Allen mit uns geschlossenen Lizenzvereinbarungen liegen die nachfolgenden Regelungen zugrunde. Die 
maklerhomepage.net GmbH wird im Folgenden als Lizenzgeber, der Auftraggeber (Kunde, Nutzer) als Lizenznehmer bezeichnet.

2) Änderungen
Änderungen dieser Lizenzbestimmungen werden dem Lizenznehmer schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn 
der Lizenznehmer nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn der Lizenzgeber bei der Bekanntgabe gesondert 

Bestimmung nicht gedeckt.

3) Vertragsgegenstand

-
tragslaufzeit) ein nicht übertragbares, nicht ausschließliches Nutzungsrecht. Das Nutzungsrecht gilt nur für natürliche Personen, es 
ist personengebunden und nicht übertragbar.

Für die Nutzung gilt, dass die Software vom Lizenznehmer ausschließlich für die Erstellung und die Administration einer eigenen 
Makler-Homepage verwendet werden darf. Die Nutzung der Software ist ausschließlich über das Internet (Browser) möglich. Die 

und Störungen in den Telekommunikationsleitungen nicht möglich ist.

4) Zugang zur Software

formular angegebene E-Mail-Adresse seine Zugangsdaten (Zugangs-Link zur Software, Benutzername, Passwort) zugesandt. Nach 
dem Login hat der Lizenznehmer die Möglichkeit, seine Makler-Homepage entsprechend der Funktionen der Software zu individu-
alisieren und zu administrieren. Der Lizenznehmer hat stets die Möglichkeit, sich über den Kundensupport des Lizenzgebers ein 

die unberechtigte Verwendung nicht zu vertreten. 

des Lizenznehmers wird der Lizenzgeber den Zugang zur Software des Lizenznehmers jederzeit komplett sperren. Sollen infolge 

bleibt vorbehalten.



5) Annahme des Vertrages, Laufzeit, Kündigung

der Lizenznehmer alle im Bestellformular (online oder gedruckt) – insbesondere seine Kontodaten für das SEPA-Lastschriftverfahren 

der Zugangsdaten an den Lizenznehmer. 

Der Vertrag für die Nutzung der Software sowie jede optional bestellte Zusatzleistung (MHP-Leistungen) aus dem Bestellformular 

Rechtzeitigkeit einer Kündigung ist der Zugang beim jeweiligen Vertragspartner entscheidend. Kann die Zustellung der Kündigung 

dem anderen Vertragspartner nicht mitgeteilt, so gilt die Kündigung mit dem fristgerechten Versuch der Zustellung unter der alten 
Anschrift als rechtzeitig bewirkt. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

-

-
zahlten monatlichen Entgelte anteilig zurückerstattet. Dies gilt nicht für die einmalig anfallende Aktivierungsgebühr (Setup-Gebühr). 

Inhalte, Materialien und Mitteilungen im Zusammenhang mit den optional bestellten Zusatzleistungen (MHP-Leistungen) von ihren 
Speichern/Servern zu löschen.

6) Preise, Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen
Alle genannten bzw. für Zusatzleistungen (MHP-Leistungen) vereinbarten Preise verstehen sich netto, zzgl. der jeweiligen gesetzli-

zur entsprechenden Preisanpassung. 
Wenn nicht anders vereinbart, erhebt der Lizenznehmer für die Aktivierung der Software eine Aktivierungsgebühr (Setup-Gebühr). 
Diese entsteht mit der Freischaltung der Software und dem Versand der Zugangsdaten. Die Aktivierungsgebühr ist einmalig zu ent-

Mit der Bereitstellung der Software zur Nutzung durch den Lizenznehmer über die Vertragslaufzeit entsteht eine monatliche Nut-

zu zahlen. Zu diesem Zweck erteilt der Lizenznehmer ein SEPA Lastschriftmandat an blau direkt. Die Einrichtungsgebühr wird sofort 

Briefpost oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) in Rechnung zu stellen. Aufgrund der erteilten SEPA-Lastschrift ist von Seiten des 
Lizenznehmers dafür Sorge zu tragen, dass das Konto gedeckt ist. Etwaige anfallende Kosten gehen zu Lasten des Lizenznehmers. 

eingezogen. Bei einer Buchung bzw. Bestellung der Software bzw. von Zusatzleistungen (MHP-Leistungen) über einen Vertriebspart-

-
-

tigt, den Zugang des Lizenznehmers für die Dauer des Zahlungsverzugs zu sperren. Der Lizenznehmer kann nur mit unbestrittenen 

-

7) Verantwortlichkeit für vom Kunden bereit- oder eingestellte Inhalte
Der Lizenznehmer wird auf der von dem Lizenzgeber über die Software erstellten und gehosteten Makler-Homepage keinerlei In-

-
sondere strafrechtliche, datenschutzrechtliche oder berufsrechtliche Bestimmungen, verstößt. Der Lizenznehmer ist für die von ihm 

-

-
nungsrechte oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte, einschließlich der Rechte zur Digitalisierung, zum Bereithalten, zum Abruf 

-

gegen Persönlichkeitsrechte oder sonstige Rechte Dritter verstoßen.
-

nehmers ganz oder teilweise vorübergehend zu sperren oder von der Makler-Homepage Inhalte zu entfernen, die nach begründe-
tem Verdacht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen oder Rechte Dritter verletzen. Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer 
hiervon unverzüglich unterrichten.

Dritter in diesem Zusammenhang freistellen. Der Lizenznehmer wird dem Lizenzgeber unverzüglich über alle ihm zur Kenntnis ge-
langenden Ansprüche dieser Art informieren und bezüglich der Verteidigung gegen solche Ansprüche auf Wunsch mit dem Lizenz-
geber zusammenarbeiten. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
Der Lizenzgeber ist berechtigt, auf der Makler-Homepage in geeigneter Form einen Hinweis zu hinterlegen, nach dem die Verant-



8) Schutzrechte

auf Herstellung einer hinreichenden Anzahl von Back-up-Kopien ein sowie das Recht ein, die Inhalte in vom Lizenzgeber betriebenen 

zu machen.

Gestaltung der Makler-Homepage, der zugrundeliegenden webbasierten Software, der Programmierung, den vom Lizenzgeber
bereitgestellten Inhalten sowie der Begleitdokumentation verbleiben beim Lizenzgeber.

9) Domain, E-Mail-Adresse(n), E-Mail-Service
Für den Fall, dass der Vertrag die Buchung einer vom Lizenznehmer bestimmten Domain vorsieht, versichert dieser, dass er Inhaber 

-
-

wird, bestehen, werden durch den Lizenzgeber eingerichtet und dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden 
-

Untersagt ist dem Lizenznehmer der Versand von E-Mails über Systeme bzw. Server des Lizenzgebers sowie der Versand über
Domains, die über den Lizenzgeber für den Lizenznehmer registriert sind, soweit es sich um einen massenhaften Versand von

Anbieter versandte Spam-E-Mails Inhalte zu bewerben, die unter einer über den Lizenzgeber für den Lizenznehmer registrierten 

Stunde über den Webserver mittels Skripten und/oder sog. „Paidmails“ bzw. E-Mails mit denen ein „Referral-System“ beworben wird. 

10) Content-Nutzung

Content (Inhalte), die der Lizenznehmer zur Einbindung in einen bestehenden eigenen Internetauftritt als Link, Textvorlage, News, 

Vertragslaufzeit ausschließlich auf der Makler-Homepage des Lizenznehmers verwendet werden. Nicht gestattet ist die Speicherung 
des Contents auf fremden Servern und/oder die inhaltliche Weiterverarbeitung der Content-Inhalte. Auch eine über die Ver-

11) Gewährleistung
Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass es nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich ist, Software für alle An-

dem Funktionsumfang der Software vorgesehen sind. Bestimmte Eigenschaften oder Funktionen sind nur dann zugesichert, wenn 

-

12) Haftung

-

-

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

leitungen, die durch ihn oder Dritte, insbesondere den Internet-Serviceprovider (ISP), betrieben werden. Der Lizenzgeber haftet nicht 
-

-

haftet der Lizenzgeber nur für den üblicherweise erforderlichen Aufwand zur Wiederherstellung. 

13) Eigentums-, urheber- und sonstige Rechte
Die Nutzung der Software ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an dieser Software verbleiben bei dem Lizenzgeber. Die dem 

gestellten Informationen und Daten dürfen nur zur Erstellung und Administration der eigenen Makler-Homepage verwendet
werden. Dem Lizenznehmer ist es untersagt, Informationen, die aus dem Einsatz der lizenzierten Software stammen bzw.

zu lassen.



14) Datensicherheit, Datenschutz
Die vom Lizenznehmer im Rahmen der vertraglichen Beziehung mitgeteilten personenbezogenen Daten werden streng nach den 
gesetzlichen Regeln, insbesondere dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verarbeitet und genutzt. Der Lizenzgeber wird die
personenbezogenen Daten des Lizenznehmers nur speichern und verarbeiten, sofern dies für die Begründung, Durchführung und 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten.

15) Wichtige Hinweise zur Vertragsbeendigung

Software ist nicht mehr möglich. Der Lizenzgeber weist den Lizenznehmer darauf hin, dass die auf dem Server gespeicherten Daten 
des Lizenznehmers bei Vertragsende gelöscht werden. Eine Übertragung der Daten auf ein anderes Content-Management-System 
sowie die Speicherung dieser Daten auf dem lokalen Speicher des Lizenznehmers ist nicht möglich.

16) Vertragsstrafe
-

form. Mündliche  Nebenabreden sind nicht wirksam. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, 
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die 
Parteien eine Ersatzregelung vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Zweck
möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt im Fall von ungewollten Regelungslücken. 

Wirksamkeit die vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers voraus.
-
-

hang mit  der Bestellung bzw. dem 


